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BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Bundeswirtschaftskammer 

Bundeswirtschaftskammer ' A- 1 045 Wien, Postfach 107 

An das 
Präsidium des 
Nationalrates 
Parlament 

1017 Wien 

Ihre Zahl/Nachricht vom 

,O'i!Ui.,: 2 (l SFP 11)1)) 
""f ....... _ •• 1.} .. ",_ 

Unsere Zahl/Sachbearbeiter 
Sp 747j92jDr. StrjMS 
Dr. Strimitzer 

Betreff f' d . d Entwur elnes Bun esgesetzes, mlt em 
das Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz, 
das Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz 
und das Bauarbeiter-Urlaubs- und Ab
fertigungsgesetz geändert wird. 

Datum 
23.9.1992 

In der Beilage übermitteln wir Ihnen 25 Ausfertigungen unse

rer an das Bundesministerium für Arbeit und Soziales abgegebenen 

Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das In

solvenz-Entgeltsicherungsgesetz, das Arbeits- und Sozialgerichts

gesetz und das Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz geän

dert wird, zur gefälligen Kenntnisnahme und Verwendung. 

Beilagen 

Wiedner Hauptstraße 63 
A-1045 Wien 

BUNDESKAMMER DER GE4ERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Für den Oe, n~ra,lsek1'etär: 
• A 'I I -
('-I v" ,\' 

, - , )~" \{'f\' t"\ 

Telex 111871 BUKA Telegrammadresse 
BUWIKA 

Creditanstalt -Bankverein 
Konto Nr, 0020-95032/00 
BLZ 11000 

DVR 
0043010 
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BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Bundeswirtschaftskammer 

Bundeswirtschaftskammer . A-: 045 Wien Postfach 1 0 7 

An das 
Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales 

Stubenring 1 
1010 Wien 

Ihre Zahl/Nachricht vom Unsere Zahl/Sachbearbeiter Bitte Durchwahl beachten 
78 501 Cfj/ 

Datum 

37. 006/40- 3a/92 
31. 7. 1992 

Sp 747/92/Dr. Str/MS 
Dr. Strimi tzer 

;::ax EIJ2 00/ 4 4 8 9 
258 

23. 9. 1992 

e~~~urf eines Bundesgesetzes/ mit dem 
das Insol venz-Entgel tsi cherungs gesetz/ 
das Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz 
und das Bauarbeiter-Urlaubs- und Ab
ferti gungsgesetz geändert wird. 

Die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft gestattet 

sich zu dem im genannten Entwurf eines Bundesgesetzes wie folgt 

Stell ung zu nehmen: 

Einleitend ist festzuhalten/ daß die von uns in dieser Hö

he abgelehnte/ vom do. Bundesministerium geplante Anhebung des 

IESG-Zuschlages von 0/1 % auf 0/4 % im wesentlichen mit zuneh

menden Belastungen des Fonds begründet wurde. Weitere Zusatzbe

lastungen/ wenn sie auch im vorliegenden Entwurf als gering an

gesehen werden - müssen daher vermieden werden. Zu den einzel

nen Punkten des Entwurfes bemerken wir folgendes: 

Zu Art. I. Z. 2: 

Di e Ausdehnung des Anspruches auf I nsol venz-Ausfall gelä nach 

den Voraussetzungen des 9 1a IESG des Entwurfes eJ::scheint 

rechtspolitisch be.denklich und ist im übrigen systemwidrig. 
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Dies wird schon dadurch deutlich, daß nach dem Art. III Z. 1 

di eser Regel ung das Vor1i egen eines I nso1 venztatbestandes ni cht 

mehr erforderlich sein soll. 

In 9 23 Abs. 2 Angestelltengesetz werden die Kriterien festge

legt, wonach ein Arbeitnehmer den grundsätzlich bestehenden Ab

fertigungsanspruch verliert. Durch den im Entwurf vorgesehenen 

9 la IESG werden die Ausnahmetatbestände unterlaufen, da der 

Arbeitnehmer nunmehr die Abfertigungszahlung über den Insol

venz-Entge1tsicherungsfonds erhält, obwohl keine Insolvenz vor-

1i egt. 

Wenn der Entwurf die gesicherte Abfertigung zur Verhinderung 

von Mißbräuchen auf ein gerichtliches Urteil stützt, so kann 

nebenbei ein derarti ges "Urtei1" jederzei t auch durch einen 

Scheinprozeß mit geregelten Außerstreitste11ungen erwirkt wer

den. Auch abgesprochene Versäumungsurtei1e bieten sich an. 

Zu Art. I Z. 3: 

Die hiezu in den Erläuternden Bemerkungen deponierte Begründung 

- Vermeidung von Härtefällen - ist schwer zu widerlegen. Ande

rerseits ist nicht auszuschließen, daß in Zukunft der in Frage 

stehende Personenkreis nach Ablauf der verschiedenen gesetzli

chen Absenzen den Dienst nur deswegen wieder antritt, um einen 

Anspruch auf die teilweise nicht unbeträchtlichen Kündigungs

entschädi gungsbeträge zusätz1i ch begründen zu können. 

Zu Art. I Z. 5: 

Die Bearbeitung von Anträgen nach dem IESG ist - wird sie mit 

der gebotenen Sorgfalt abgewickelt - administrativ äußerst auf

wendig. Gelegentlich gab es Indizien, daß nicht zuletzt man-
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gelnde Qualifikation der zuständigen Arbeitsamtsmitarbeiter zu 

"großzügi gen" Abrechnungsbräuchen führte. Eine Konzentration 

des Verfahrens bei den Landesarbeitsämtern verbunden mit dem 

Einsatz fachlich qualifizierter Mitarbeiter könnte dieser Pra

xis gegensteuern. 

Zu Art. I Z. 12 und 14: 

Gegen die Überführung der BUAG-Regelungen in das Dauerrecht 

werden keine Einwendungen erhoben. 

Wunschgemäß werden 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme 

dem Präsidi um des Na ti onalrates übermi ttel t. 

BUNDESKAMMER DER 

Der Präsident: 

Leopold Maderthaner 

Der ralsekretär: 

Dr. Günter Stummvoll 
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